
 

© Unabhängiger Finanzsenat  

 
 

 
Außenstelle Linz 
Senat 4 

   

  GZ. RV/1341-L/07 
 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., Adresse, gegen die Bescheide 

des Finanzamtes Gmunden Vöcklabruck betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens vom 14. 

Mai 2007 hinsichtlich Einkommensteuer 2005 bzw. Berufungsvorentscheidung vom 13. 

September 2007 entschieden: 

 

Die angefochtenen Bescheide werden aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Der Bw. bezieht neben Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, selbständigen Einkünften 

noch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 

Strittig ist im konkreten Fall, ob dem Bw. das große Pendlerpauschale zusteht. 

Zum Verfahren: 

Mit Einkommensteuerbescheid vom 11. Juli 2006 wurde die Veranlagung hinsichtlich 

Einkommensteuer 2005 durchgeführt. 

Aufgrund des Antrages betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens vom 16.3.2007 für das 

Jahr 2005 wurde Folgendes ausgeführt: 

Bei der Einkommensteuerveranlagung 2005 sei bisher das kleine Pendlerpauschale laut 

Lohnzettel berücksichtigt worden. Wie sich jedoch im Zuge einer Nachprüfung herausgestellt 

habe, stünde ihm das große Pendlerpauschale zu. Die Darstellung für das große 
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Pendlerpauschale sei beigelegt (Formular L 34 -Erklärung zur Berücksichtigung des 

Pendlerpauschales ab 2005). 

Im Antrag auf Wiederaufnahme wurde daher das Finanzamt ersucht, das 

Einkommensteuerverfahren hinsichtlich des oben angeführten Zeitraumes wiederaufzunehmen 

und einen entsprechenden neuen Bescheid zu erlassen, indem das große Pendlerpauschale 

für über 60 Kilometer Fahrtstrecke anstelle des kleinen Pendlerpauschales berücksichtigt 

werde. 

Mit Wiederaufnahmebescheid vom 14. Mai 2007 wurde das Verfahren wiederaufgenommen. 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens erfolgte gem. § 303 Abs. 4 BAO, weil Tatsachen und 

Beweismittel neu hervorgekommen seien , die im abgeschlossenen Verfahren nicht 

geltendgemacht worden seien und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung 

mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid 

herbeigeführt hätte. 

Der gleichzeitig neu erlassene Sachbescheid hinsichtlich Einkommensteuer vom 14. Mai 2007 

hat jedoch in keiner einzigen Position (weder beim Streitthema „großes oder kleines 

Pendlerpauschale“ noch sonst in irgendeinem Punkte) eine Änderung gegenüber dem 

bisherigen Einkommensteuerbescheid vom 11. Juli 2006 gebracht. 

Nach der Erlassung dieses Einkommensteuerbescheides wurde von der Abgabenbehörde 

I.Instanz ein Telefonat mit der Sachbearbeiterin des Steuerberatungsbüros geführt, wonach 

die Rechtsmeinung vertreten wurde, dass das große Pendlerpauschale nicht zustehe 

(Aktenvermerk v. 31.5.2007). 

In der Berufung vom 15. Juni 2007 gegen den (berichtigten) Einkommensteuerbescheid 2005 

vom 14. Mai 2007 wurde Folgendes ausgeführt: 

Der Bw. sei fest davon überzeugt, dass ihm diese Steuerbegünstigung (großes 

Pendlerpauschale) zustehe. Die telefonisch vorgebrachten Argumente der Finanzbehörde zur 

Frage der Zumutbarkeit des öffentlichen Verkehrsmittels würden zu hart ausgelegt worden 

sein und würden überdies am Gesetzeszeck vorbeigehen. Er habe es aus zeitlichen Gründen 

nicht mehr geschafft, eine ausführliche Begründung vorzubereiten und zu formulieren, 

kündigte aber diese für die nächsten zwei Wochen an. Vorweg stelle er nochmals den Antrag 

auf Berücksichtigung des großen Pendlerpauschales für eine Strecke von über 60 Kilometern. 

Mit Schriftsatz vom 30.08.2007 wurde die Berufung wie folgt ergänzt: 

Er könne wohl den Standpunkt des Finanzamtes insoweit nachvollziehen, dass ihm ein Park & 

Ride-Verkehr zugemutet würde. Nach seinen Recherchen sei es bei einer Zeitspanne von 2,5 

Stunden in eine Richtung zumindest teilweise möglich, durch die Anfahrt zum nächstgelegen 



Seite  

© Unabhängiger Finanzsenat  

3

Bahnhof der Westbahnstrecke und anschließenden Zugfahrt nach L. bzw. umgekehrt retour zu 

kommen. Diese Überlegungen mögen für die tägliche Routinefahrt zutreffen. Allerdings sei er 

nicht ständig im Büro mit einem geregelten Tagesablauf tätig, sondern müsse sehr viel im 

Außendienst unterwegs sein. Unter anderem habe er für seinen Arbeitgeber Biomasseverband 

viele Informationsveranstaltungen am Abend in den Bezirken abzuwickeln, wo er auf das Auto 

aus zweierlei Gründen angewiesen sei: 

Einerseits verkehre am Abend oft kein öffentliches Verkehrsmittel mehr zu seinem 

Veranstaltungsort bzw. zurück nach L. . Andererseits benötige er dabei einige Unterlagen wie 

Broschüren, Schaumaterial, Beamer, Notebook usw., welche per Bahn oder Bus allein wegen 

des Gewichtes bzw. Umfanges nicht transportiert werden könnten. Das Auto sei somit für ihn 

nicht nur notwendiges Transportmittel, sondern auch für diese unentbehrliches Hilfsmittel. 

Wie aus der beiliegenden Aufstellung seiner Dienstfahrten 2005 ersichtlich sei, sei er häufig in 

allen Vierteln von OÖ. und darüber hinaus in NÖ: unterwegs. Unter Berücksichtigung dieser 

vielen Fahrten überwiegt sogar in einigen Fällen die Strecke, auf der ihm ein öffentliches 

Verkehrsmittel zeitlich nicht zur Verfügung stehe. Ohne eigenes Fahrzeug vor Ort müsste er 

diese Tätigkeit wohl beenden. Nach der Grundnorm des § 16 Abs.1 seien aber unter den 

Werbungskosten Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen zu 

verstehen. Aus den angeführten Gründen sei ihm die Benützung des 

Massenbeförderungsmittels zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht zumutbar und er 

erhebe nochmals den Anspruch auf das große Pendlerpauschale über 60 Kilometer in Höhe 

von € 2.421,00. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 13. September 2007 wurde die Berufung als unbegründet 

abgewiesen. In der Begründung wurde auf die dem Bw. zumutbare Benützung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln an mehr als der Hälfte der Arbeitstage im Monat hingewiesen .  

Im rechtzeitig erhobenen Vorlageantrag wurde im Wesentlichen ausgeführt: 

Die vom Bw. vorgelegten Reiseaufstellungen würden seine Position unterstreichen, dass es 

ihm bei Benützung der Bahn nach L. unmöglich sei, seine vielen beruflichen Auswärtstermine 

wahrzunehmen. Er bekomme leider kein Firmenauto vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, 

sodass er auf seinen Privat-PKW angewiesen sei, um zu diesen Zielen zu kommen. Mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu diesen Orten zu gelangen und anschließend wieder zurück, 

scheitert einerseits an den notwendigen Unterlagen, welche er mitnehmen müsse, aber mit 

zwei Händen nicht immer tragen könne. Andererseits verkehren die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu und von diesen Orten selten so, dass eine rechtzeitige Ankunft sicher 

möglich sei bzw. überhaupt eine Rückkehr nach Hause noch in Frage komme. Wenn das 

Finanzamt diese als „vereinzelte Dienstreisen“ qualifiziere, so verkenne es den Sachverhalt. 
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Von vereinzelt könne wohl nicht mehr gesprochen werden, wenn diese Fahrten so häufig wie 

in seinem Fall vorkämen. Wenn die Finanzbehörde meine, dass unter diesen Umständen die 

tägliche Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zumutbar sei, so möge ihm dies 

fahrplanmäßig vorgeführt werden. Es sei ohnehin schon schwierig genug, laufend zwischen S. 

und L. mit dem PKW zu pendeln. Im übrigen verweise er auf sein Berufungsschreiben. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

1. Rechtsgrundlagen:  

§ 289. Abs. 1 BAO idFAbgRmRefG , BGBl. I 97/2002 normiert: 

Ist die Berufung weder zurückzuweisen (§ 273) noch als zurückgenommen (§ 85 Abs. 2, § 

86a Abs. 1, § 275) oder als gegenstandslos (§ 256 Abs. 3, § 274) zu erklären, so kann die 

Abgabenbehörde zweiter Instanz die Berufung durch Aufhebung des angefochtenen 

Bescheides und allfälliger Berufungsvorentscheidungen unter Zurückverweisung der Sache an 

die Abgabenbehörde erster Instanz erledigen, wenn Ermittlungen (§ 115 Abs. 1) unterlassen 

wurden, bei deren Durchführung ein anders lautender Bescheid hätte erlassen werden oder 

eine Bescheiderteilung hätte unterbleiben können. ... 

§ 289 Abs. 2 BAO lautet:  

Außer in den Fällen des Abs. 1 hat die Abgabenbehörde zweiter Instanz immer in der Sache 

selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der 

Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Abgabenbehörde erster Instanz zu 

setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern, 

aufzuheben oder die Berufung als unbegründet abzuweisen. 

Erledigungen einer Abgabenbehörde sind gemäß § 92 Abs. 1 BAO als Bescheide zu erlassen, 

wenn sie für einzelne Personen  

a) Rechte oder Pflichten begründen, abändern oder aufheben, oder  

b) abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen, oder  

c) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses absprechen. 

Im gegenständlichen Fall liegt ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 303 

Abs. 4 BAO vor. Gleichzeitig mit diesem Antrag wurde das nach Ansicht des Bws. zu 

gewährende große Pendlerpauschale inhaltlich näher begründet. 

Über diesen Wiederaufnahmeantrag hat die Abgabenbehörde I.Instanz entschieden. 

Wie aus dem Spruch des Bescheides vom 14. Mai 2007 hervorgeht, wurde das Verfahren 

gemäß § 303 Abs. 4 BAO wiederaufgenommen. Aus der Begründung war ersichtlich, dass die 

Wiederaufnahme des Verfahrens deswegen verfügt wurde, weil Tatsachen und Beweismittel 



Seite  

© Unabhängiger Finanzsenat  

5

neu hervorgekommen sind, die im abgeschlossenen Verfahren nicht geltendgemacht worden 

sind und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis 

des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

Wille der Behörde und tatsächliche Umsetzung fielen im konkreten Fall jedoch auseinander: 

Der gleichzeitig neu erlassene Sachbescheid hinsichtlich Einkommensteuer 2005 vom 14. Mai 

2007 beinhaltete in keiner einzigen Position (weder beim Streitthema „großes oder kleines 

Pendlerpauschale“ noch sonst in irgendeinem Punkte) eine Änderung gegenüber dem 

bisherigen Einkommensteuerbescheid vom 11. Juli 2006 (Erstbescheid). 

Wenn die Abgabenbehörde I.Instanz die Meinung vertritt, es stünde dem Bw. im 

gegenständlichen Fall – nach Durchführung weiterer Ermittlungen - kein großes 

Pendlerpauschale zu, dann hätte sie den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

abweisen müssen. Dieser Abweisungsbescheid wäre wiederum vom Bw. gesondert anfechtbar 

gewesen. 

Ein Wiederaufnahmebescheid allerdings in Verbindung mit einem Sachbescheid , der keinerlei 

Änderung gegenüber dem Erstbescheid nach sich zog, ist wegen entschiedener Sache (res 

judicata) rechtswidrig. 

Aus den dargestellten Gründen war der Wiederaufnahmebescheid vom 14. Mai 2007 gemäß § 

289 BAO unter gleichzeitiger Aufhebung der ergangenen Berufungsvorentscheidung 

aufzuheben. 

Linz, am 13. Dezember 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


